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Die Bundesarbei tskammer (BAK) hat immer wieder auf die soz iale 

Lage der studierenden in österreich hingewiesen und dabei eine 

Ausweitung des seit den 70er Jahren immer enger werdenden Bezie

herkreises gefordert. Ebenso ist eine Neuregelung der Anspruchs

dauer und der Leistungsnachweise im Hinblick auf die tatsächlich 

benötigten Studienzeiten aufgrund der teilweise mangelhaft ausge

statteten Institute dringend notwendig. Im gegebenen Zusammenhang 

hat sich die BAK auch für die Öffnung der Universitäten für stu

dierende im zweiten Bildungsweg durch ausreichende soziale Ab

sicherung ausgesprochen. Darüber hinaus ist ein gerechter Ein

kommensbegrif f zu definieren, der Arbei tnehmer gegenübel- anderen 

Bev6lkerungsgruppen nicht benachteiligt. 

Die in den Erläuterungen angegebenen Zielsetzungen der Neufassung 

des studienförderungsgesetzes 1992, wie z.B. die bereits erwähnte 
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adäquate soziale Absicherung auch für Studierende, die nach 

längerer Berufstätigkeit ein Studium beginnen sowie insgesamt eine 

Flexibilisierung der Anspruchsdauer, entsprechen den langjährigen 

Forderungen der gesetzlichen Arbeitnehmerinteiessenvertretung. 

Der Gesetzesentwurf geht jedoch davon aus, daß künftig Stipendium 

plus Familienbeihilfe zur Finanzierung des Lebensunterhai ts 

ausreichen und Nebenbeschäftigungen nicht nur nicht notwendig, 

sondern sogar unerwünscht sind. Daher sollen Einkünfte aus Fe

rialarbeit, Privatstipendien, Arbeitsl~sengeld und im RahmeQ der 

Absetzbeträge Geschwistereinkommen voll angerechnet sowie der 

Freibetrag für eigene Einkünfte herabgesetzt werden. Dies wider

spricht insgesamt den Intentionen der Arbeitnehmerinteressen

vertretung und könnte sogar dazu führen, daß das verfügbare Ein

kommen der Studierenden letztlich geringer wird. 

Die BAK lehnt insbesondere die Neuregelung der Studienförderung im 

Hinblick auf eine Anrechnung der Familienbeihilfe zur Festsetzung 

des stipendiums ab. Da die vorliegende Neufassung von einer 

Direktauszahlung der Familienbeihilfe an die Studierenden ausgeht, 

wird die Meinung vertreten, daß damit in der Praxis auch eine 

Reduktion der Einkommen von Arbeitnehmerfamilien entsteht. Dies 

wird in der Folge noch ausführlich argumentiert (siehe Berechnung 

der Studienbeihilfe) . 

Neben Verschlechterungen in verschiedenen Punkten bringt der Ent

wurf darüber hinaus einige Lösungsvorschläge , die jedoch unzu

reichend sind. Daher zeigt die BAK in ihrer kritischen Analyse 

Verbesserungsmöglichkeiten auf, die nicht zuletzt aufgrund konkre

ter Erfahrungen in der Beratungstätigkeit entwickelt wurden. 

§ 2 Abs. 1 

Personen, die den inländischen Anspruchsberechtigten gleichge

stellt sind 

Im Bezug auf die den österreichischen staatsbürgern gleichgestell

ten Personen ~ird die Ansicht vertreten, daß auch die Anspruchsbe

rechtigung für Flüchtlinge nach der Genfer Konvention im Rahmen 

dieser Novelle sicherzustellen ist. 
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§ 4 Abs. 1 

Begriffsbestimmungen des studiums 

Bei der Begriffsbestimmung des Studiums im Sinne dieses Bundesge

setzes sollte klargestellt werden, daß auch ein studium irregulare 

und Studienversuche erfaßt sind. 

§ 6 Abs. 1 

Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe 

Um den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen zu erleichtern, sollte 

die grundsätzliche Förderungsbereitschaft des Bundes auch dann zum 

Tragen kommen, wenn schon eine - teilweise geförderte - Ausbildung 

(z.B. im medizinisch-technischen Bereich) absolviert wurde. Daher 

sollte auch die Förderung mehrerer Ausbildungsschritte als weiter

gehende Möglichkeit überlegt werden, insbesondere im Hinblick auf 

die grundsätzlich verankerten Leistungsnachweise und auf die 

steigenden Qualifikationsanforderungen am Arbeitsmarkt. 

Z 3 sollte daher lauten: "3. falls er bere i ts ein Studium absol

viert hat, dafür bis höchstens im halben Ausmaß der Anspruchsdauer 

Studienbeihilfe bezogen hat". 

In diesem Zusammenhang wird auf ein weiteres Problem hingewiesen: 

Bezüglich der noch in dieser Legislaturperiode geplanten Einrich

tung von Fachhochschule'n müßte überlegt werden, wie ein Wechsel 

von einer Fachhochschule an eine Universität und vice versa sozial 

abzusichern ist. 

§ 6 Abs. 2 

Soziale Bedürftigkeit 

Im Gegensatz zu anderen Bestimmungen nimmt der Entwurf hinsicht

lich der Vermögensgrenzen eine großzügige Erhöhung um 50 % (von 

S 400.000, -- auf 600.000 I --) vor I die seitens der BAK abgelehnt 

wird. Die Zwischenstufe des derzeitigen § 13 Abs. 13 lit b im 

gültigen Gesetz, durch den eine zusätzliche Einschränkung gegeben 

ist, sollte beibehalten werden, da andernfalls auf diesem Gebiet 

eine weitere Begünstigung eintreten wUrde. 
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Darüber hinaus wird die Ansicht vertreten, daß bei Selbsterhal

tern, die in der Regel keinen Unterhaltsanspruch mehr haben, nur 

mehr das eigene Vermögen heranzuziehen ist. Weiters sollte bei 

verheirateten studenten das Vermögen der Eltern nur dann berück

sichtigt werden, wenn diese nach wie vor Zl"lr Unterhaltsleistung 

verpflichtet sind. 

§ 6 Abs. 3 

Nichtvorliegen eines günstigen studienerfolges 

In Z 2 wird festgehalten, daß ein Studienwechsel nach der ersten 

Diplomprüfung (den Erläuterungen zur Folge nach fünf Semestern) 

zum Verlust des Stipendienanspruchs führen soll: Diese Bestimmung 

wird nicht befürwortet, da für den Bezug der Studienbeihilfe 

ohn~hin laufend Leistungsnachweise zu erbringen sind und ein mehr 

als zweimaliger Wechsel zum Verlust dieser Transferleistung führt. 

Gänzlich unverständlich ist, daß im Falle eines Wechsels jeder 

weitere Stipendienanspruch auch dann verloren gehen soll, wenn im 

ersten Studienabschnitt überhaupt kein Stipendium bezogen wurde. 

Mangelnde Angebote zur Berufs- und Bildungswegorientierung sowohl 

im Schul- als auch Universitätssystem sind maßgebliche Faktoren 

für einen Studienwechsel. Dieses generelle Probleme des Bildungs· 

systems kann nicht zu Lasten der Stipendienbezieher gehen. 

Die in Z 3 festgehaltene Bestimmung, daß ein günstiger studiener

folg nicht vorliegt, wenn die erste Diplomprüfung nicht innerhalb 

der zweifachen vorgesehenen Studienzeit zuzügl ich eines weiteren 

Semesters absolviert wird, sollte entfallen. Anläßlich der Novelle 

1988 hat das Wissenschaftsministerium in den Erläuterungen darauf 

hingewiesen, daß für Absolventen der ersten Diplomprüfung die 

allergrößte Wahrscheinlichkeit besteht, daß sie ihr Studium 

• abschließen; dies wird auch durch die verschiedenen Drop-out-Sta

tistiken untermauert. Aus diesem Grund wurden damals die Regelun

gen für die Leistungsnachweise im 2. Studienabschnitt entsprechend 

festgelegt. 

Gerade für Werkstudenten, die während des ersten Studienabschnitts 

arbeiten und nur nebenbei studieren (somit auch keinen Stipendien-
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anspruch haben), sich aber nach der ersten Diplomprüfung voll auf 

den Studienabschluß konzentrieren wollen (verbunden mit Aufgabe 

oder Einschränkung der Berufstätigkeit), stell t diese Bestimmung 

eine unnötige Härte dar. Der Studienerfolg in Form der positiven 

Ablegung der ersten Diplomprüfung muß ohnehin vorliegen. Daher 

erscheint die "2x+l-Frist" nicht erforderlich. 

§ 6 Abs. 5 

Studienbeihilfe für ein Doktoratsstudium , wenn die vorgesehene 

studienzeit des zweiten und dritten studienabschnitts überschrit

ten wurde 

An dieser Stelle weist die BAK auf das Problem von berufstätigen 

Studierenden hin, die z. B. während der zeit ihres studiums kein 

stipendium bezogen und dabei die Studienzeit überschritten haben. 

Es wird die Ans icht vertreten, daß auch diese Personen Anspruch 

auf ein Stipendium im Doktoratsstudium haben sollen. 

§ 7 Abs. 1 

Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit 

Die Arbeitnehmerinteressenvertretung spricht sich mit Nachdruck 

gegen. die Berücksichtigung des Einkommens von Geschwistern der 

Studierenden bei der Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit aus, 

da nach dem ABGB für Geschwister keine gegenseitige Unterhaltsver

pflichtung besteht. Auch in den Folgeparagraphen ist diese Bestim

mung abzuändern. 

§ 8 Abs. 1 

Sonderbestimmungen zur Beurteilung sozialer Bedürftigkeit 

In die Auflistung aller Gründe, die zu einer längerwährenden Ver

minderung des Einkommens führen, sollte auch der Fall des "Aus

gleichs" (Z 3) aufgenommen werden. überdies ist die taxative in 

eine demons tra ti ve Aufzählung umzuwandeln I dami t z. B . auch den 

Fällen von Kurz- und Teilzeitarbeit Rechnung getragen werden kann 

und unnötige Härten vermieden werden. 
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§ 9 Abs. 4 

Feststellung des Jahreseinkommens 

Es wird darauf verwiesen, daß bei der vorliegenden Novellierung 

die ansonsten regelmäßig erfolgte Anhebung des Freibetrags unter

blieben ist. Die BAK fordert daher eine Erhöhung des Freibetrags 

auf S 55.000,--. Gleichzeitig wird die streichung des Freibetrags 

für Einkünfte von Schülern und studenten aus Ferialarbeit, d. h. 

auch diesbezügU.chel- Einkünfte der Geschwister· der Studierenden, 

für die eine unterhaltsverpfiichtung der Eltern besteht, ent

schieden abgelehnt. überdies geben die geplanten Einschränkungen 

Anlaß zur Befürchtung, daß der Anteil an illegalen Beschäftigungs

verhäl tnissen zunehmen wird und damit kein arbei ts- und sozial-" 

rechtlicher Schutz der berufstätigen Studielenden mehr gegeben 

ist. 

Überdies wird die Ansicht vertreten, daß ein Freibetrag für 

studienbeihilfen und Stipendien aller Art, wie iill derzeit gelten

den studienförderungsgesetz in § 4 Abs. 4 lit d festgelegt, 

beibehalten wird, allerdings bei gleichzeitiger Anhebung auf 

S 55.000,--. Es ist nicht einzusehen, daß z.B. Leistungs- und 

privatstipendien als IJEinkommen lJ berechnet werden. 

Die BAK bezweifelt grundsätzlich, daß das nunmehr vorgesehene 

"ganzheitliche" system der studienbeihilfe I das berei ts eingangs 

abgelehnt worden ist, geeignet ist, Ferialarbeit obsolet zu 

machen. 

5§ 10 und 11 
Hinzurechnungen zum Einkommen bzw. Pauschalierungsausgleich 

Im Sinne eines sozialen Ausgleichs müßte es zu einer Änderung der 

Bemessungsgrundlage im Studienförderungsgesetz und im Einkommen

steuergesetz (EStG) kommen. Die gesetzliche Interessenvertretung 

der Arbeitnehmer hat immer wieder auf die im Vergleich zu den 

Landwirten und zu den Einkommensteuerpflichtigen benachteiligende 

Art der Einkommensermittlung hingewiesen und deren Beseitigung 

gefordert. An dieser Stelle soll nur beispielhaft die Kritik des 
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Rechnungshofes anhand der Prüfungsergebnisse aus dem Jahr 1990 am 

Pauschalierungssystem inder Landwirtschaft herangezogen werden: 

"Während das EStG eine Besteuerung des tatsächlich erwirtschafte

ten Gewinnes vorsieht, stellt die am Einhei tswert ausgerichtete 

Pauschalierung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft auf eine 

Sollertrag ab, der - weil zu niedrig angesetzt - nicht der Wirk

lichkeit entspricht und den Tüchtigen sowie den Landwirt in guten 

Lagen begünstigt. Die Pauschalierung führt auch dazu, daß bei 

allen einkommens abhängigen Transferleistungen eine ungerecht

fertigte Bevorzugung dieser Abgabepflichtigen eintritt". 

Anläßlich einer grundlegenden "Reform" des Studienförderungsge

setzes ist es befremdend, daß auch weiterhin nicht an die tatsäch

liche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit angeknüpft werden soll. 

Gleichermaßen wird darauf hingewiesen, daß im vorliegenden Entwurf. 

weder der Pauschalierungsausgleich noch die Freibeträge für 

Ein-künfte aus unselbständiger Beschäftigung erhöht werden. 

Wei ters tritt die BAK für die Herausnahme von Abfertigungen und 

Jubiläumsgeldern aus der Einkommensgrundlage bei den Arbeitnehmern 

ein. 

§ 13 Abs. 1 

studienerfolg an Universitäten 

Dazu wird die Meinung vertreten, daß zum günstigen studienerfolg 

auch die erfolgreiche Ablegung von Zusatz- und Ergänzungsprüfun

gen, wie z.B. das Latinum, gehört. Daher ist in Z 2 anzufügen: 

" Zeugnisse über erfolgreich absolvierte· Lehrveranstal tungen 

und Prüfungen, sowie über Zusatz- und Ergänzungsprüfungen". 

Im Sinne einer flexiblen Einteilung des studiums und einer Schwer

punktsetzungsollte ferner auf die alte Regelung, den studiener

folg aus beiden studienrichtungen erbringen zu können, zurückge

griffen werden. 

Daher wäre am Ende der Z 2 anzufügen: "bei kombinationspflichtigen 

studien ist ein günstiger Studienerfolg gegeben, wenn aus beiden 
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studienrichtungen zusammen die jeweils geforderte stundenzahl 

nachgewiesen wirdi". 

§ 13 Abs. 6 und 7 

Nichtvorliegen eines günstigen studienerfolgs bzw. Verlängerung 

der Anspruchsdauer 

Diese Absätze sehen vor, daß günstiger Studienerfolg nicht vor

liegt, wenn die vorgesehene Studienzeit um mehr als ein Sem~ster 

überschri tten wurde, bzw. die Verlängerung der Anspruchsdauer um 

ein Semester im zweiten studienabschnitt, wenn die erste Diplom

prüfung in der vorgesehenen Studienzeit abgelegt wurde. 

Aufgrund statistischer Unterlagen kann festgestell t werden, daß 

der Häufungswert d~r ersten Diplomprüfungen nicht im fünften, 

sondern etwa im sechsten Semester (bei einer Abschnittsdauer von 

vier Semestern) liegt. Dieser Häufungswert hat seine Ursachen in 

den überfüllten Hörsälen, Wartezeiten auf Laborplätze und Semina

re, dem Mangel an Lehrpersonal und der unzureichenden materiellen 

Ausstattung der österreichischen Universitäten, sodaß es oft 

selbst dem eifrigsten studierenden nicht möglich ist, die Diplom

prüfung in der dafür vorgeschriebenen Zeit abzulegen. Ein Ergebnis 

der Arbeitsgruppe 11 Soziale Angelegenheiten der studierenden 11 im 

BMWF war deshalb die Forderung nach Erweiterung der Anspruchsdauer 

im ersten Studienabschnitt. Da dies nicht bei allen studienrich

tungen (z.B. verursacht erfahrungsgemäß der zweite studienab

schnitt in Medizin die meisten Probleme) im gleichen Ausmaß zu

trifft, wird die Einführung eines flexiblen Zusatzsemesters vor

geschlage~. Dieses Zusatzsemester soll wahlweise im ersten, 

zweiten oder dritten Studienabschnitt konsumiert werden können. 

zugleich könnte durch die Verschiebbarkei t des flexiblen Zusatz

semesters ein Anreiz zur frühzeitigen Ablegung der ersten Diplom

prüfung entstehen, soweit dies die studienbedingungen und die 

interdisziplinäre Orientierung des studiums zulassen. 

Die BAK schlägt daher einen neuen Abs. 6 vor, der lauten soll te: 

liEs ist auf Antrag des studierenden auch ohne Nachweis wichttger 
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Gründe ein weiteres Semester zu bewilligen, das jedoch nur einmal 

während der gesamten Studienzeit beansprucht werden kann. 11 

Bedingt durch diesen Vorschlag,wird auch der Ab~1 7 hinfällig. 

Die Mitnahme eines nicht benötigten Toleranzsemesters in den 

nächsten Studienabschnitt ist angesichts der auch in Publikationen 

des Wissenschaftsministeriums belegten Probleme mit der Einhaltung 

der Studienzeit unzureichend. Da derzeit ein Drittel der Stipen

dienbezieher den ersten Studienabschnitt nicht einmal i.nnerhalb 

der um das Toleranzsemester verlängerten Zeit absolviert, wird die 

Mitnahme des nicht benötigten Toleranzsemesters nur für einen 

kleinen Teil von Bedeutung sein. 

5 13 Ahs. 8 

Verordnungsermächtigung des Bundesministers, mittels derer an 

Instituten mit Platzmangel und verzögerten Begutachtungen von 

Diplomarbeiten die Anspruchsdauer um ein Semester verlängert 

werden kann 

Zu dieser Verordnungserrnächtigung ist festzuhalten, daß die Hälfte 

bis 3/4 der stipendienbezieherwegen überschreitung der studien

dauer ein- oder mehrmals im Verlauf des Studiums vom Beihilfen

bezug ausgeschlossen wird. Pointiert könnte man daher sagen, es 

wäre einfacher, in einer Verordnung alle jene Studienrichtungen 

aufzulisten, für die eine Verlängerung nicht notwendig ist. Es ~uß 

bezweifelt werden, daß der Wissenschaftsminister angesichts der in 

Folge zu erwartenden Ressourc~nforderungen von seinem Verordnungs

recht in ausreichendem Maße Gebrauch machen wird. Dies wird auch 

durch die im Entwurf enthaltene Kostenrechnung bestätigt, die aus 

dem Titel der Verlängerung der Anspruchsdauer lediglich S 25 Mio. 

enthält. selbst wenn dieser Betrag zur Gänze für die vorgesehene 

Verordnung veranschlagt wird, kann damit bei einer Durchschnitts

beihilfe von S 41.000, -- nur für rund 1.200 studenten je ein 

Zusatzsemester finanziert werden. Dies ist beim geschilderten 

Ausmaß der Probleme völlig unzureichend. 
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§ 16 

studienerfolg an pädagogischen Akademien 

Die BAK vertritt die Meinung, daß alle Notenschnitte zu streichen 

sind und die Handhabung zum Nachweis der Leistungserbringung 

analog zu den Universitäten erfolgen sollte, zumal auch im Zuge 

der Diskussion um die Errichtung von Fachhochschulen eine Umwand

lung der pädagogischen Akademien in Hochschulen diskutiert wird. 

§ 18 Abs. 1 

studienerfolg an medizinisch-technischen schulen 

Auch hier plädiert die BAK für die streichung des Notenschnitts in 

Z 2 sowie Z 3. Ab dem zweiten Ausbildungsj ahr muß daher eine Be

stätigung der Schulleitung über die abgelegten Prüfungen ausrei-

chen. 

§ 19 Abs. 2 

Gründe für die verlängerung der Anspruchsdauer 

Da sich die bisherige Regelung von Verzögerungsgründen in der 

Praxis als zu eng erwiesen hat und der vorliegende Entwurf keine 

entscheidenden Verbesserungen bringt, wird eine Formulierung 

vorgeschlagen, in der neben Krankheit, Schwangerschaft, der Pflege 

.und Erziehung eines Kindes auch Berufstätigkeit, Präsenz- und 

Zivildienst. sowie jedes unvorhergesehene oder unabwendbare Ereig

nis, das der studierende nicht verschuldet hat, Berücksichtigung 

findet. 

Als unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis soll te in die 

Aufzählung bzw. in die Erläuterungen nicht nur eine Krankheit des 

studierenden selbst, sondern auch eine Erkrankung z.B. der Eltern 

oder des Ehegatten, die einer pflege durch den Studierenden be

durften, aufgenommen werden. 

Auch die Einschränkung der Kindererziehung auf die beiden ersten 

Lebensjahre wird den tatsächlichen Belastungen nicht gerecht. 

Durch das mangelnde Angebot an Betreuungseinrichtungen scheint 
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eine Ausdehnung bis zum dritten Lebensjahr, da der Stipendienbezug 

ohnehin ruht, ausreichend legitimiert. 

Beeinträchtigungen im posi ti yen studienverlauf können s ich auch 

durch Schwangerschaft ergeben. Dies sollte bei einer Verlängerung 

der Anspruchsdauer Berücksichtigung finden. 

Ebenso ist Berufstätigkeit als wichtiger Grund bei einer studien

zeitüberschreitung anzuerkennen. 

Eine flexiblere Regelung ist auch deshalb gerechtfertigt, weil die 

Leistungsnachweise weiterhin zu erbringen sind und bei Geltendma

chung der Zusatzsemester der Zusammenhang zwischen dem wichtigen 

Grund und det Studienverzögerung im Einzelfall zu belegen ist. 

§ 19 Alls. 4 

Verlängerung der Anspruchsdauer bzw. Nachsicht bei überschreitun

gen der Studienzeit 

Bei der Verlängerung der Anspruchsdauer bzw. bei der Nachsicht vorn 

Anspruchsverlust wird im vorliegenden Entwurf als neue und zusätz

liche Bedingung verlangt, daß aufgrund der bisherigen studienlei

stungen zu erwarten ist, daß der Studierende die Diplomprüfung 

innerhalb der Anspruchsdauer ablegen wird. 

Da eine derartige Prognose 2.B. bei chronisch kranken oder behin

derten Personen kaum möglich ist, könnte eine solche Regelung auch 

dazu führen, daß diese Personengruppe vom weiteren Bezug einer 

Studienbeihilfe ausgeschlossen wird. Zudem sollte überlegt werden, 

ob eine Hilfestellung für diese Gruppe gegebenenfalls auch außer

halb des studienförderungsgesetzes möglich ist. 

Berechnung der studienbeihilfe 

An dieser Stelle wird erneut darauf hingewiesen, daß die Anrech

nung der Familienbeihilfe aus folgenden grundsätzlichen Erwägungen 

durch die BAK abgelehnt wird: 
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Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen sehen derzeit finan

zielle Zuwendungen für Arbeitnehmerfamilien vor, die jedoch an die 

Vorlage der Familienbeihilfenkarte gebunden sind. Im Falle einer 

Direktauszahlung an die Studierenden ist damit zu rechnen, daß 

diese Vergünstigungen nicht mehr zum Tragen kommen. Letztlich 

würde dies zu einer Reduktion des Gesamteinkommens von Arbeitneh

merfamilien führen. Auch steuerliche Begünstigungen könnten ge

gebenenfalls nicht mehr in Anspruch genommen werden. Hinzu kommt, 

daß eine Anrechnung der Familienbeihilfe auch den Bestimmung~n des 

Familienrechts sowie des FLAG widerspricht. 

Das Kind kann nach geltendem Recht einen Anspruch auf Familienbei

hilfe nur vermitteln, einen eigenen Anspruch auf Familienbeihilfe 

haben Kinder nur ausnahmsweise (Vollwaisen bzw. Kinder, deren 

Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen, siehe § 6 FLAG). 

Seitens der Finanzbehörden wird derzeit davon ausgegangen, daß für 

Kinder, die im Haushai t der EI tern leben I der Unterhal t durch 

Naturalleistungen erbracht wird. Ein eigener Familienbeihilfen

anspruch des Kindes ist in diesen Fällen nicht gegeben. 

Gehört das Kind nicht mehr zum Haushalt der EI tern! dann wird -

sofern nicht aufgrund einer vorliegenden gerichtlichen Unterhalts

festsetzung beurteilt werden kann, ob die Eltern ihrer Unterhalts

pflicht nachkommen - nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 140 und 

166 ABGB zu beurteilen sein, ob die Eltern ihre Unterhaltspflicht 

erfüllen. Für die Unterhaltshöhe sind einerseits die Bedürfnisse 

des Kindes und andererseits die Leistungsfähigkeit des Verpflich

teten maßgebend. Für die Beln-teilung q,er Frage, ob die Un ter

haltspflicht erfüllt wird, ist als Vorfrage die Unterhaltsbe

messung zu ermitteln. Diese orientiert sich ebenso an den Bedürf

nissen des Kindes sowie an der Leistungsfähigkeit das Unterhalts

verpflichteten . Der an beiden Kriterien bemessene Unterhai t be

zieht also die Einkommenssituation und Leistungsfähigkeit der 

betroffenen Eltern mit ein. Gemäß § 12a FLAG vermindert die 

Familienbeihilfe nicht den Unterhaltsanspruch des Kindes und gilt 

auch nicht als dessen eigenes Einkommen. Diese Bestimmung ist wohl 

nur in diesem Sinne zu verstehen! daß, \ ... enn das Kind nicht im 

Haushalt des Unterhaltsverpflichteten lebt und der haushalts-
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führende Elternteil die Familienbeihilfe bezieht, der Unterhalts

anspruch gegenüber dem anderen Elternteil sich nicht um die 

Familienbeihilfe vermindert. § 12a FLAG beinhaltet sicher keinen 

lIHerausgabeanspruch ll der Familienbeihilfe. Es soll dem haushalts

führenden bzw. unterhalts leistenden Elternteil vielmehr durch die 

Familienbeihilfe erleichtert werden, seinen Unterhal tsverpflich

tun gen nachzukommen. 

Nach geltendem Recht kann das Kind also nur, wenn es einen an der 

Leistungsfähigkei t seiner Eltern bemessenen unterhalt nicht 

realisieren kann, einen Eigenanspruch auf Familienbeihilfe geltend 

machen. 

§ 20 Abs. 1 

Höchststudienbeihilfe - Berechnung 

Nach dem Entwurf würde das Höchststipendium durch die Anrechnung 

der Familienbeihilfe für unverheiratete studenten, die mit ihren 

Eltern am Studienort wohnen, von derzeit' S 33.500,-- auf 

S 30.000,-- sinken. Dies wird von der BAK abgelehnt. 

Die Höchststudienbeihilfe (ohne Familienbeihilfe ) soll nach An

sicht der BAK auf jährlich S 40.000,-- angehoben werden. 

§ 20 Abs. 2 

Höchststudienbeihilfe für Vollwaisen und Studierende, die am 

Studienort wohnen, der vom gewöhnlichen Aufenthaltsort so weit 

entfernt ist, daß die Hin- und Rückfahrt nicht täglich zugemutet 

werden kann 

Hier ist vorgesehen, daß unter Berücksichtigung der Familienbei

hilfe die Höchststudienbeihilfe jährlich S 84.000,-- betragen 

soll. Die BA~ tritt jedoch dafür ein, daß die Höchststudienbeihil~ 

fe (ohne Familienbeihilfe ) für Studenten, die nicht mit einem 

Elternteil im gemeinsamen Haushalt leben, mit jährlich S 65.000,-

festgesetzt wird. "Dies ist im Hinblick auf den derzeitigen unzu

reichenden Erhöhungsbetrag von S 20.000,-- erforderl~ch, der höch

stens die Kosten eines Studentenheimplatzes abdeckt. Beim beste

henden gravierenden Mangel an Heimplätzen muß aber der Großteil 
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der Studenten auf den frei~n Wohnungsmarkt mit hohen Mieten 

ausweichen. 

§ 21. Abs. 1 

Höchststudienbeihilfe für Selbsterhalter 

Analog zur § 20 Abs. 2 wird auch hier gefordert, daß die Höchst

studienbeihilfe (ohne Familienbeihilfe ) für Selbsterhalter j ähr

lich S 65.000,-- betragen soll, ab dem 27. Lebensjahr jedoch 

S 90.000,--. Letzteres ist im Hinblick auf den Wegfall indirekter 

Förderungen erforderlich. 

überdies zeigen OECD-Vergleiche, daß in Ländern, wo entsprechende 

finanzielle Unterstützung gegeben ist, der Anteil an älteren 

studierenden höher liegt. 

§ 21 Abs. 2 und Abs. 3 

Vorliegen des Selbsterhalts und Berücksichtigung der Zeiten des 

Präsenz- und Zivildienstes für die Dauer des Selbsterhalts 

Die im Abs. 3 nunmehr gesetz 1 ich formul ierte und se i t einigen 

Jahren bestehende Praxis, bei der selbsterhalt nur dann vorliegt, 

wenn das durchschnittliche jährliche Einkommen wenigstens die Höhe 

der Höchststudienbeihilfe erreicht hat, trägt nicht der Tatsache 

Rechnung, daß Selbsterhalt in Kombination mit Naturalleistungen 

(Wohnen und. Verpflegung bei den Eltern) auch bei einem unter der 

Höchststudienbeihilfe liegenden Einkommen möglich ist. Die BAK 

spricht s ich daher mit allem Nachdnlck für die streichung des 

Abs. 3 und für eine Änderung der bisherigen Praxis aus, da andern

falls z. B. Zeiten, in denen Karenzurl aubsgeld bzw. Arbei tslosen

geld bezogen oder eine Lehre besucht wurde, keine Anerkennung als 

zeit für einen "Selbsterhalt" finden könnten. 

Im Hinblick auf die Ablehnung von Abs. 3 scheint auch Abs. 2 dann 

entbehrlich, wenn Selbsterhalt im Rahmen aller Arten von Einkünf

ten, die bei der Einkommensermittlung zu berücksichtigen sind, und 

unter Beur~eilung der individuellen Umstände prinzipiell möglich 

ist. Im übrigen wäre statt der taxativen eine demonstrative Auf-
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zählung erforderlich, die jedenfalls auch die Zeit des Bezugs von 

Karenzurlaubsgeld und der besonderen Schulbeihilfe umfassen muß. 

§ 22 Abs. 1 

Höchststudienbeihilfe für behinderte studierende 

Der im Entwurf mit S 21.000, -- unveränderte Erhöhungsbetrag für 

erheblich behinderte Studenten soll aufgrund wesentlich höherer 

Studien- und Lebenshaltungskosten auf S 30.000,-- angehoben 

werden. 

§ 22 Abs. 2 

Höchststudienbeihilfe für verheiratete studierende 

Derzeit bekommen Studenten mit Kindern einen Erhöhungsbetrag von 

S 7.000, --, unabhängig davon, ob sie bei den Eltern wohnen oder 

nicht. Es ist daher nicht einsichtig, 'daß gemäß dem im Entwurf 

enthal tenen § 22 Abs. 2 der Hehraufwand für Kinder künftig nur 

dann abgegolten werden soll, wenn die betreffenden Studenten weder 

mit einem eigenen Elternteil noch mit einem Elternteil des Ehegat

ten in gemeinsamem Haushalt leben. Der seitens der BAK vorgeschla

gene neue § 22 Abs. 2, der einen Erhöhungsbetrag pro Kind vor

sieht, entschärft die schwierige finanzielle Situation dieser 

Studenten. Der budgetäre Mehraufwand steht ih keinem Verhäl tnis 

zum bildungspolitischen Nutzen, um für diesen Personenkreis die 

finanziellen Voraussetzungen für den Abschluß eines Studiums zu 

schaffen. Hinzu kommt, daß es sich hier um eine kleine Gruppe von 

Betroffenen handelt. 

An die Stelle des im Entwurf enthaltenen Abs. 2 sollte die Bestim

mung treten, daß die Höchststudienbeihilfe (ohne Familienbeihilfe) 

für studierende, die zur Pflege und ErZiehung mindestens eines 

Kindes gesetzlich verpflichtet sind, pro Kind S 15.000,-- mehr als 

die gemäß den §§ 20 und 21 zustehende Höchststudienbeihilfe be

trägt. Dementsprechend sollte die Überschrift zu § 22 dem Inhalt 

angepaßt werden. 
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§ 23. Ahs. 4 

Anrechnung von Beihilfen aufgrund des Schülerbeihilfengesetzes 

1983 und anderer Beihilfen~ stipendien, Unterstützungen zur 

Deckung des gewöhnlichen Lebensunterhai ts sowie Leistungen nach 

dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (ALVG) 

Die BAR spricht sich mit Nachdruck gegen die beabsichtigte volle 

Anrechnung von "Privatstipendien" aus, da diese üblicherweise 

ohnehin relativ niedrig bemessen und zudem an besondere Voraus

setzungen gebunden sind. Einer Aushöhlung des staatlichen stipen

dienwesens auf diese Art kann nicht zugestimmt werden. In diesem 

Sinne tritt die BAR für die Beibehaltung des geltenden § 13 Ahs. 

11, erster Satz mit Anhebung des Betrags auf S 20.000,-- ein: 

"Erhält der Studierende neben der studienbeihilfe weitere stipen

dien, so ist die Studienbeihilfe so weit zu kürzen, daß die Summe 

der Zuwendungen ohne Anrechnung von weiteren Förderungen des je

weiligen Bundesministeriums die für ihn höchstmögliche stu

dienbeihilfe um nicht mehr als S 20.000,-- übersteigt." 

Zu Anrechnungen von Leistungen aus dem ArbeitSlosenversicherungs

gesetz wird durch die BAK auf eine legistische Problematik hinge

wiesen, die im vorliegenden Entwurf offensichtlich nicht berück

sichtigt wurde: studierende erfüllen nicht die Bedingung der 

Arbeitslosigkeit, die zum Bezug dieser Leistung aus dem ALVG 

berechtigen würde und können daher nur entweder studienbeihilfe 

oder Arbeitslosengeld beziehen. 

Zur vollen Anrechnung von Unterhai tsleistungen des geschiedenen 

Ehegatten vertritt die BAK die Meinung, daß bei "allfälligen 

Unterhalts leistungen" zwischen Unterhaltsleistungen an den Ehegat

ten und solchen an Kinder differenziert werden müßte; die Anrech

nung letzterer wäre systemwidrig zu § 23 Abs. 2, der nur die 

Verminderung um die zumutbare Unterhalts leistung des Ehegatten bei 

der Berechnung der Studienbeihilfe vorsieht. 

• 
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Die bisherige Stipendienuntergrenze von S 1.000,-- pro Jahr soll 

beibehalten werden. Die beabsichtigte Verwaltungsvereinfachung 

kann besser dadurch erzielt werden, daß Stipendien etwa unter 

S 5.000,-- nur mehr in zwei Raten ausbezahlt werden. 

§ 24 Abs. 1 

Zumutbare unterhaltsleistung der Eltern 

Die Staffel im Hinblick auf die zumutbare Unterhalts- und Eigen

leistung wird als erster Schritt in Richtung Ausweitung des 

Bezieherkreises interpretiert. 

§ 24Ab~. 3 

Zumutbare unterhaltsleistung des Ehegatten 

Die BAK vertritt eine Anhebung des Freibetrags bei der Bemessungs

grund~age des Eh~gatten auf S 60.000,--. 

§ 24 Abs. 4 

Zumutbare Eigenleistung des Studierenden 

statt der Herabsetzung des Freibetrags bei der Bemessungsgrundlage 

des studierenden sollte vielmehr eine Anhebung auf S 30.000,-

erfolgen; dadurch ergäbe sich eine stärkere Förderung für Studen

ten, die nebenbei arbeiten müssen. 

§ 25 

Freibeträge 

Die BAK lehnt die streichung des Freibetrags für Geschwisterein

kommen ab und schlägt vielmehr eine Anhebung auf S 20.000,-- vor. 

Ferner spricht sich die BAK mit Nachdruck gegen den Entfall des 

Freibetrags von S 10.000,-- bei der ~emessungsgrundlage von 

studierenden, Eltern und Ehegatten gemäß dem geltenden 

§ 13 Abs. 10 lit a aus; statt dessen -sollte eine Anhebung dieses 

und der wei teren Beträge unter Berücks ichtigung des Inflations-
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indexes 1989 bis 1992 vorgesehen werden. Die Benachteiligung von 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ist ~bzubauen. 

§ 41 

Beihilfe für Auslandsstudien 

Im vorliegenden Entwurf ist vorgesehen, Auslandsstipendien für 

studienbeihilfenbezieher durch d~e Studienbeihilfenbehörde zu 

vergeben und den größeren Kreis der Anspruchsberechtigten durch 

das Auslandsstipendienbüro zu betreuen. Die BAK tritt grundsätz

lich dabei für eine Gleichhaltung der Vergabekriterien und für 

eine ausreichende finanzielle Dotierung beider Einrichtungen ein. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Forderungen und Vor

schläge. 

Der Präsident: Der Direktor: 

LV. 

, 
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